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ASV-Revisionsvorschlag KGAST
Instruktion: 
Die KGAST wird dem BSV per 30. Juni 2016 weitere ASV-Änderungsvorschläge zustellen. Zusätzlich zu den bereits vorgeschlagenen Änderungen zu den Anlagevorschriften (10. Abschnitt / Art. 26 bis 34), welche dem BSV vor einem Jahr zugestellt wurden, können auch Vorschläge zu den restlichen ASV-Bestimmungen unterbreitet werden. Die Vorschläge müssen den konkreten ASV Artikel nennen, das Problem aufzeigen und gut begründet werden. 
Bitte um Feedback zuhanden der Geschäftsstelle mittels ausgefüllter Tabelle bis 16. April 2016.
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	Beispiel

17 Abs. 1 lit. c
	

Der Vorprüfung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen:
c. der Erlass oder die Änderung von Anlagerichtlinien im Bereich alternativer Anlagen oder Auslandimmobilien
	

Eine Vorprüfung von Anlagerichtlinien verzögert die zeitgerechte Einführung neuer Produkte ungebührlich und schwächt dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Anlagestiftungen. Die selbständige Überwachung der Produkte durch die Anlagestiftung erfolgt bereits im Rahmen der jährlichen Revision. Eine Vorprüfung der Anlagerichtlinien von Auslandimmobilien und alternativen Anlagen für Anlagegruppen, die nur qualifizierten Anlegern offen stehen, ist unzweckmässig. 

	

Streichen von litera c.
	

Durch die Vorprüfung der Anlagerichtlinien wird eine Art Produktgenehmigung eingeführt. Die Einführung einer solchen Genehmigungspflicht wird durch die Delegationsnorm von Art. 53k BVG nicht abgedeckt. Solch weitgehende Kompetenzen der Aufsicht sind auf Stufe Gesetz zu regeln.
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